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BGH: Rückzahlung von Einspeisevergütung bei Photovoltaikanlage
Der BGH befasste sich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Netzbetreiber vom Betreiber
einer Photovoltaikanlage die Rückzahlung einer Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verlangen kann, wenn letzterer es unterlassen hat, seine neue Anlage bei der
Bundesnetzagentur zu melden. Das Bundesgericht bestätigte nun in seiner Entscheidung den Anspruch
des Netzbetreibers auf Rückzahlung von Einspeisevergütung wegen unterbliebener Meldung einer
Photovoltaikanlage bei der Bundesnetzagentur (BGH, Urt. v. 5. 7. 2017 – VIII ZR 147/16).
Der Beklagte, ein Landwirt, betreibt auf seinem Grundstück in Schleswig-Holstein eine Photovoltaik-
Dachanlage. Diese nahm er im Frühjahr 2012 in Betrieb und speiste sodann den damit erzeugten Strom
in das Stromnetz der klagenden Netzbetreiberin ein.
Vor der Inbetriebnahme der Anlage hatte der Beklagte ein ihm von der Klägerin übersandtes Formblatt
mit Angaben zu der Anlage ausgefüllt und unterzeichnet. Dieses Formblatt trägt die Überschrift
„Verbindliche Erklärung zur Ermittlung der Förderfähigkeit und der maßgeblichen Vergütungshöhe für
Strom aus Photovoltaikanlagen nach dem […] Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG“. Die in dem Formblatt
unter anderem gestellte Frage, ob der Standort und die Leistung der Photovoltaikanlage der
Bundesnetzagentur gemeldet worden seien, bejahte der Beklagte. Weiter heißt es in dem Formblatt
(unmittelbar über der Unterschrift des Beklagten):
„Der Betreiber der Stromerzeugungsanlage versichert hiermit, dass die vorstehenden Angaben der
Wahrheit entsprechen. […]. Sofern vorstehende Angaben des Betreibers der Stromerzeugungsanlage
unzutreffend sein sollten, behält sich der Netzbetreiber eine verzinsliche Rückforderung gezahlter
Einspeisevergütungen im entsprechenden Umfang vom Betreiber der Stromerzeugungsanlage vor.“
In dem Zeitraum vom 7. 6. 2012 bis zum 5. 11. 2014 zahlte die Klägerin an den Beklagten eine
Einspeisevergütung nach den Fördersätzen des EEG in Höhe von insgesamt 52.429,40 €. Im Herbst 2014
stellte die Klägerin fest, dass der Beklagte die vorbezeichnete Meldung der Anlage bei der
Bundesnetzagentur nicht vorgenommen hatte. Im November 2014 holte der Beklagte diese Meldung
nach. Die Klägerin korrigierte daraufhin ihre Abrechnungen entsprechend. Sie forderte von dem
Beklagten die Rückzahlung der um den – rechnerisch unstreitigen – Marktwert von 6.890,85 € (für den
erstgenannten Zeitraum) verringerten Einspeisevergütung, mithin einen Betrag von 45.538,55 €.
Der BGH bejahte nun im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für einen Anspruch des klagenden
Netzbetreibers auf Rückzahlung der Einspeisevergütung nach § 35 Abs. 4 Satz 1, 3 EEG 2012 und § 57
Abs. 5 Satz 1, 3 EEG 2014.
Ein Netzbetreiber verhalte sich mit seinem Rückforderungsbegehren gegenüber dem Anlagenbetreiber
auch dann nicht treuwidrig, wenn er selbst nicht vom zuständigen Übertragungsnetzbetreiber auf
entsprechende Rückzahlung in Anspruch genommen werde. Denn der Netzbetreiber müsse die
zurückgeforderten Vergütungen bei der folgenden Abrechnung mit dem Übertragungsnetzbetreiber
zwingend als eigene Einnahmen berücksichtigen – unabhängig davon, ob der Übertragungsnetzbetreiber
einen entsprechenden Anspruch gegen ihn geltend gemacht habe. Der Rückforderungsanspruch und die
damit korrespondierende Rückforderungspflicht nach § 35 Abs. 4 Satz 1, 3 EEG 2012 und § 57 Abs. 5
Satz 1, 3 EEG dienen nicht dem eigenen Interesse des Netzbetreibers, sondern vielmehr dem Interesse
der Allgemeinheit, das System des EEG-Belastungsausgleichs nicht mit gesetzlich nicht vorgesehenen
Vergütungen zu belasten und so die Kosten der Energiewende möglichst gering zu halten. Darüber
hinaus verneinte der BGH einen Verstoß gegen eine evtl. Aufklärungspflicht des Netzbetreibers sowie
gegen den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
(Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 105/2017 vom 5. 7. 2017)
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